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Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit int. Grünordnung 
"Tierhaltung Höckmeier mit Heizwerk"

N

Vorentwurf
Fassung vom 24.06.2025

SO

Kompensationsfläche mit Bezug zu textlicher Festsetzung C. 7.1.1 
Nr.1 hier Umwandlung von Acker in ein mäßig extensiv genutzten 
artenreiches Grünland, magere Ausprägung, mit einer 
Heckenstruktur (Fläche bereits angelegt) 

C. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Sondergebiet gem. § 11 BauNVO 
Das Sondergebiet „Tierhaltung und Heizwerk“ dient der Unterbringung einer  
Tierhaltungsanlage und eines Heizwerkes samt der jeweils für den Betrieb erforderlichen 
Nebenanlagen. Zulässig sind auch land- und forstwirtschftlich genutzte Wirtschaftsgebäude, 
Lager- und Maschinenhallen.

1.1.1 Zulässig sind Anlagen zur (Mast-)Tierhaltung, Anlagen zur Erzeugung von Wärme, Anlagen für 
land- und forstwirtschaftliche Nutzungen, samt Nebeneinrichtungen zulässig. 
Dies sind Stallungen, Futtersilos, Fahrsilos, ASL-Tank, Anlagen zur Luftreinhaltung, Heizwerk, 
Anlagen zur Erzeugung und Fortleitung von Wärme, außerdem sind zulässig, 
Warmwasserpufferspeicher, Trafostation, land- und forstwirtschaftliche Maschinen- und 
Lagerhallen, Entwässerungseinrichtungen (Zisternen) Sammelgruben für Abwässer und 
Löschwasserzisternen.
Die Anlage zur Erzeugung von Wärme (Heizwerk) dient u.a. der Absicherung des 
gemeindlichen Wärmenetzes und der Tierhaltung.

Die Tierzahl und Einsatzstoffe werden begrenzt auf: 
- max. 37.552 Mastgeflügelplätze für Stall 1 und 2 und max. 840 to/a Futtermittel
- max. 87.048 Mastgeflügelplätze  für Stall 3 und 4 und max. 2070 to/a Futtermittel

Das Heizwerk wird auf eine Leistung von 800 kW Feuerungswärmeleistung begrenzt:
Die Einsatzstoffe für das Heizwerk werden auf eine Menge von max. 1.000 to / Jahr begrenzt. 
Es sind folgende Einsatzstoffe zulässig:
- Hackschnitzel

1.1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind gem. §12 Abs. 3a BauGB nur 
solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. Änderungen des Durchführungsvertrags oder der Abschluss 
eines neuen Durchführungsvertrags sind zulässig.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan  bzw. Vorhaben- und Erschließungsplan gilt nur für die 
Dauer der Nutzung der Anlage. 

2. Maß der baulichen Nutzung
2.1 maximal zulässige Grundflächenzahl
2.1.1 Maximal zulässige Grundflächenzahl beträgt 0,8 bezogen auf die Fläche des Sondergebietes. 

2.2 Maximale zulässige Wand-/Firsthöhen 
2.2.1 Die maximal zulässige Außenwand- und Firsthöhe wird bergseitig vom vorhandenen Gelände 

bis zum Schnittpunkt der Außenfläche der Außenwand mit der Dachhautoberkante bzw. 
Oberkante Attika gemessen. Die maximalen Wand- und Firsthöhen definieren sich durch 
Festsetzung durch Planzeichen.

2.2.2 Die maximal zulässige Wand- bzw. Firsthöhe für Warmwasserpufferspeicher, stehende 
Futtersilos und ASL-Tanks und Abluftanlagen beträgt max. 16,0 m und wird auf eine Fläche von 
maximal 500 qm bezogen auf den gesamten Geltungsbereich begrenzt. 
Für das Heizwerk ist eine Wandhöhe von 12,0m zulässig.
Eine Gesamthöhe der baulichen Anlagen von 16,0 m darf nicht überschritten werden. 

2.2.3 Dachaufbauten für technische Einrichtungen (z.B. lüftungstechnische Anlagen) sind über die 
festgesetzte Wandhöhe hinaus nur zulässig, wenn sie eine Höhe von maximal 13,5 m und eine 
Grundfläche von maximal 5% des darunterliegenden Geschosses nicht überschreiten. 
Eine Gesamthöhe der baulichen Anlagen von 19,5 m darf nicht überschritten werden. 

2.3 Geländeveränderungen
2.3.1 Es sind Abgrabungen und Aufschüttungen bis maximal 3,0 m zulässig. Für Umwallungen und 

Entwässerungsanlagen sind auch Abgrabungen bzw. Aufschüttung bis 5,0m zulässig. 

3. Bauweise / Überbaubare Grundstücksfläche / Abstandsflächen
3.1 Bauweise

Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. Gebäude sind nur bis 120 m Länge zulässig. 
Fahrsilos sind bis 120 m Länge zulässig. Anlagen, die der Einspeisung ins öffentliche Netz 
dienen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, jedoch nicht in Flächen mit 
Pflanzbindungen und  Ausgleichsflächen.

3.2 Abstandsflächen
Es wird die Geltung des Art. 6 BayBO zur zum Satzungsbeschluss gültigen Fassung angeordnet. 

3.3 Die Gebäudebreite wird auf max. 27 m begrenzt.
3.4 Freilagerflächen sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, jedoch nicht in Grünflächen 

oder Flächen mit Pflanzbindungen. Die Lagerhöhe von 6,0m darf nicht überschritten werden. 
Schuttgüter dürfen nur gelagert werden, wenn Staubverwehungen durch bauliche und sonstige
Maßnahmen ausgeschlossen sind. 

3.5 Außerhalb der Baugrenzen zulässig, jedoch nicht in Grünflächen oder Flächen mit 
Pflanzbindungen sind zulässig:
Zufahrten, Wege, Aufstell- und Parkplatzflächen, Freilagerflächen, Zaunanlagen und 
Nebenanlagen gem. §14 Abs. 2 BauNVO, Entwässerungseinrichtungen

4. Bauliche und städtebauliche Gestalt
4.1 Zulässige Dachneigung und -form 

Es sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung von 4° bis 26° zulässig, ausgenommen 
hiervon sind die Futtersilos, Gruben, Löschwasserbehälter, ASL-Tank, 
Warmwasserpufferspeicher, Transformatoren und freistehende Silos, hier sind auch Flachdächer 
(z.B. Betondecken), Kegel- und Kuppeldächer zulässig. Das Heizwerk ist auch als Flachdach
oder Pultdach bis 12° Dachneigung zulässig.

4.2 Dachaufbauten
Es sind nur technische Einrichtungen (wie z.B. Lüftungen, Kamine, etc.) sowie Solar und 
Photovoltaikanlagen zulässig. 

4.3 Dacheindeckung Dachaufbauten:
Es sind aus Gründen des Gewässerschutzes Zink-, Kupfer- oder Bleidacheindeckungen nur bis 
max. 50 qm zulässig. 

4.4 Fassadengestalt:
Die Fassadenflächen von baulichen Anlagen, Gebäuden und Behältern sind in Weiß oder in 
gedeckten Beige-, Grün- oder Grautönen zu halten. Grelle Farbgebungen sind unzulässig.

4.5 Es ist max. 1 Werbeanlage je Fassadenseite mit einer max. Größe von je 15qm zulässig. 
Werbeanagen die über das Dach hinausgehen sind unzulässig, ebenso unzulässig 
sind bewegliche, blinkende und leuchtende Werbeanlagen. 

5. Stellplätze und Verkehrsflächen

5.1 Befestigung Stellplätze 

5.1.1 Stellplätze, Lagerflächen und sonstige Bewegungsflächen, die nicht aus funktionellen Gründen 
versiegelt sein müssen und/oder keine schädliche Verunreinigungen des Grundwassers zu 
erwarten ist, sind mit wasserdurchlässigem Belag auszuführen. 

6. Grünordnung

6.1 Pflanzbindungen:
6.1.1 Fläche mit Pflanzbindung  FPB Nr.1 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):

Innerhalb der Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.1 sind mindestens 15 heimische Bäume in der  
Qualität  Solitär/Hochstamm 2xv mB 150-200 gemäß Artenlisten D 5.4.1 bis D 5.4.2 zu erhalten
oder nachzupflanzen. 

6.1.2 Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.2 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):
Für die  Fläche FPB Nr.2 sind 11 heimische Bäume in der Qualität  Solitär/Hochstamm 2xv mB 
150-200 gemäß Artenlisten D 5.4.1 bis D 5.4.2 und 11 Sträucher (gem. Artenliste D 5.4.3) in zwei  
versetzten Reihen mit einem Pflanzabstand in der Reihe von 1,5 m und eine Abstand der Reihen 
von 1,5 m in der Qualität, verpflanzter Strauch ohne Ballen 2xv 3-7 Triebe und 60-100 cm Höhe 
zu erhalten oder nachzupflanzen.

6.1.3 Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.3 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):
Für die  Fläche FPB Nr.3 sind 3 heimische Bäume in der Qualität  Solitär/Hochstamm 2xv mB 
150-200 gemäß Artenlisten D 5.4.1 bis D 5.4.2 und 58 Sträucher (gem. Artenliste D 5.4.3) in zwei  
versetzten Reihen mit einem Pflanzabstand in der Reihe von 1,5 m und eine Abstand der Reihen 
von 1,5 m in der Qualität, verpflanzter Strauch ohne Ballen 2xv 3-7 Triebe und 60-100 cm Höhe 
zu erhalten oder nachzupflanzen.

6.1.4 Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.4 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):
Für die  Fläche FPB Nr.4 sind 12 heimische Bäume in der Qualität  Solitär/Hochstamm 2xv mB 
150-200 gemäß Artenliste D 5.4.2 zu erhalten oder nachzupflanzen.

6.1.5 Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.5 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):
Für die  Fläche FPB Nr.5 sind 46 Sträucher (gem. Artenliste D 5.4.3) in zwei  versetzten Reihen 
mit einem Pflanzabstand in der Reihe von 1,5 m und eine Abstand der Reihen von 1,5 m in der 
Qualität, verpflanzter Strauch ohne Ballen 2xv 3-7 Triebe und 60-100 cm Höhe zu erhalten oder 
nachzupflanzen. Überschneidung mit BPL Biogas???

6.1.6 Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.6 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):
Für die  Fläche FPB Nr.6 sind 11 heimische Bäume in der Qualität  Solitär/Hochstamm 2xv mB 
150-200 gemäß Artenlisten D 5.4.1 bis D 5.4.2 und 25 Sträucher (gem. Artenliste D 5.4.3) in der 
Qualität, verpflanzter Strauch ohne Ballen 2xv 3-7 Triebe und 60-100 cm Höhe zu erhalten oder 
nachzupflanzen.

6.1.7 Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.7 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):
Für die  Fläche FPB Nr.7 sind 5 heimische Bäume in der Qualität  Solitär/Hochstamm 2xv mB 
150-200 gemäß Artenlisten D 5.4.1 bis D 5.4.2 und 10 Sträucher (gem. Artenliste D 5.4.3) in der 
Qualität, verpflanzter Strauch ohne Ballen 2xv 3-7 Triebe und 60-100 cm Höhe zu erhalten oder 
nachzupflanzen.

6.1.8 Fläche mit Pflanzbindung FPB Nr.8 (hier zum Erhalt und ggf. Nachpflanzung):
Für die  Fläche FPB Nr.8 sind 17 heimische Bäume in der Qualität  Solitär/Hochstamm 2xv mB 
150-200 gemäß Artenlisten D 5.4.1 bis D 5.4.2 und 45 Sträucher (gem. Artenliste D 5.4.3) in der 
Qualität, verpflanzter Strauch ohne Ballen 2xv 3-7 Triebe und 60-100 cm Höhe zu erhalten oder 
nachzupflanzen.

6.1.9 Für die Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, ist die Bestandsvegetation zu Kartieren 
und in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan deren Pflegemaßnahmen festzusetzen.

6.2 Sonstige Grünflächen:

6.2.1 Sonstige Grünflächen sind entweder als Wiesenfläche oder als Baum-/Strauchpflanzung 
anzulegen.

6.3 Zeitpunkt der Pflanzung / Nachpflanzung:

6.3.1 Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens in der Vegetationsperiode nach 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes zu pflanzen und auf Dauer zu erhalten.

6.3.2 Bei Ausfall einer Art ist in der Vegetationsperiode nach Ausfall entsprechenden der festgesetzten 
Arten und Qualitäten Ersatz zu leisten. 

6.4 Sonstige Festsetzungen:

6.4.1 Neupflanzungen von Koniferen wie z. B. Thuja, Fichte, Zypresse und Tanne sowie Kirschloorbeer 
als Solitär oder Hecke sind nicht zulässig.

6.4.2 Bestandsvegetation ist während der Bauzeit durch einen Bauzaun zu schützen.

7. Ausgleichsflächen
7.1 Es werden folgenden Kompensationsflächen gemäß § 1 a BauGB festgesetzt und dem 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Tierhaltung Höckmeier mit Heizwerk “ zugeordnet. 
Diese lauten wie folgt:

7.1.1 Fläche Nr.1 Anlage eines mäßig extensiv genutzten artenreichen Grünland, magere 
Ausprägung, mit einer Heckenstruktur (=Fläche für BImSchG-Verfahren)
Lage/Flurnummer(n): 714
Gemarkung: Eschelbach
Flächen: 2017 qm
Ausgangszustand: z. Zeitpunkt des BImSchG-Verfahrens: landwirtschaftlich 

intensiv genutzte Flächen
Entwicklung: Ansaht einer artenreichen Wiesenmischung (Salbei-Glatthafer-Wiese).

Es ist nur Regiosaatgut zulässig und Pflanzung von Einzelbäumen und 
Sträuchern.
(Maßnahme bereits umgesetzt)

Pflege: Nach Etablierung der Salbei-Glatthafer-Wiese ist diese 1 - 2mal zu 
mähen. 1.Schnitt nicht vor dem 15. Juni. Das Mähgut ist abzufahren. 
Düngung und Pflanzenschutzmittel sind untersagt. Gehölze sind vor 
Wildverbiss zu schützen, ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. Nach 15 
Jahren ist es möglich alle 5 Jahre abschnittsweise max. 1/3 der Hecke
zurückzuschneiden (auf den Stock zu setzen)
Weitere Auflagen siehe Umweltbericht bzw. Auflagen zum 
BImSchG-Verfahren

C. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

7.1.2 Fläche Nr.2 Anlage einer Heckenstruktur (=CEF-Fläche für BImSchG-Verfahren)
Lage/Flurnummer(n): 504
Gemarkung: Eschelbach
Flächen: 600 qm
Ausgangszustand: z. Zeitpunkt des BImSchG-Verfahrens: landwirtschaftlich 

intensiv genutzte Flächen
Entwicklung: Anlage einer dreireihigen Hecke

(Maßnahme bereits umgesetzt)
Pflege: Nach Etablierung der Salbei-Glatthafer-Wiese ist diese 1 - 2mal pro Jahr 

zu mähen. 1.Schnitt nicht vor dem 15. Juni. Das Mähgut ist abzufahren. 
Düngung und Pflanzenschutzmittel sind untersagt. Gehölze sind vor 
Wildverbiss zu schützen, ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen. Nach 15 
Jahren ist es möglich alle 5 Jahre abschnittsweise max. 1/3 der Hecke
zurückzuschneiden (auf den Stock zu setzen)
Weitere Auflagen siehe Umweltbericht bzw. Auflagen zum 
BImSchG-Verfahren

7.1.3 Fläche Nr.3 Anlage einer Streuobstwiese (=CEF-Fläche + Ausgleich für BImSchG-Verfahren)
Lage/Flurnummer(n): 504
Gemarkung: Eschelbach
Flächen: 1265 qm
Ausgangszustand: z. Zeitpunkt des BImSchG-Verfahrens: landwirtschaftlich 

intensiv genutzte Flächen
Entwicklung: Streuobstwiese

Ansaht einer artenreichen Wiesenmischung (Salbei-Glatthafer-Wiese).
Es ist nur Regiosaatgut zulässig und Pflanzung von 11 Obstbäumen
(Maßnahme bereits umgesetzt)

Pflege: Nach Etablierung der Wiese ist diese 2mal jährlich zu 
mähen. 1.Schnitt nicht vor dem 15. Juni 2Mahd im Herbst. Nach der 
Aushagerung ist diese 1-3 mal jährlich zu mähen. Das Mähgut ist 
abzufahren. Düngung und Pflanzenschutzmittel sind untersagt. Gehölze 
sind vor Wildverbiss zu schützen, ausgefallene Gehölze sind zu ersetzen 
und dauerhaft zu erhalten. Ein Erziehungsschnitt ist zulässig. 
Weitere Auflagen siehe Umweltbericht bzw. Auflagen zum 
BImSchG-Verfahren

7.1.4 Fläche Nr.4 Salbei-Glatthafer-Wiese: (Neu)
Lage/Flurnummer(n): 504
Gemarkung: Eschelbach
Flächen: 770 qm
Ausgangszustand: z.Zeitpunkt vor Anlage des Ökokontos: Acker A 11
Entwicklungsziel: Artenreiche Wiese G 214 WP 12
BNT Bestand: A11 (2 WP)
BNT Ziel: G 214 (12 WP)
Kompensation: 770 qm * (12-2-0) = 7.700  WP
Entwicklung: Ansaht einer artenreichen Wiesenmischung (Salbei-Glatthafer-Wiese).

Es ist nur Regiosaatgut zulässig.
(Maßnahme bereits umgesetzt)

Pflege: Nach Etablierung der Salbei-Glatthafer-Wiese ist diese 1 - 2mal zu 
mähen. 1.Schnitt nicht vor dem 15. Juni. Das Mähgut ist abzufahren. 
Düngung und Pflanzenschutzmittel sind untersagt. 
Weitere Auflagen siehe Umweltbericht bzw. Auflagen zum 
BImSchG-Verfahren bzw. Auflagen zum Ökokonto

7.1.5 Zeitpunkt der Umsetzung: 
Die Anlage der zusätzlichen Ausgleichsfläche muss spätestens ein Jahr 
nach Inbetriebnahme der neuen Anlageteile erfolgen. Fertigstellungs- und 
Abnahmetermin müssen der Unteren Naturschutzbehörde gemeldet 
werden.

8. Einfriedungen / Stützmauern
8.1 Einfriedungen
8.1.1 Es ist nur eine sockellose Einfriedung bis zu einer Höhe von maximal 2,5 m zulässig. Es ist ein 

Mindestabstand der Einfriedung zur Geländeoberfläche mindestens 10cm.

9. Immissionsschutz

Bei Neu- oder Umbaumaßnahmen kann von der Genehmigungsbehörde eine Untersuchung 
gemäß den Vorgaben der TA Lärm und TA Luft gefordert werden.

9.1 Luftreinhaltung

9.1.1 Allgemein
 

Auf den Betriebsflächen ist auf größtmögliche Sauberkeit und Trockenheit zu achten.
 

Betriebsflächen und Fahrwege sind in einer der Verkehrsbeanspruchung angepassten Art und 
Weise zu befestigen, um Staubaufwirbelungen zu vermeiden.

 

Der Transport und die Lagerung geruchs- und/oder staubrelevanter Materialien (z. B. Mist, 
Hackschnitzel) ist nur im geschlossenen / abgedeckten Zustand zulässig.

9.1.2 Masthähnchenanlage
 

Der Betrieb der Masthähnchenanlage in den Masthähnchenställen MHS 2, MHS 3, MHS 4 und 
MHS 5 ist auf insgesamt 124.600 Tierplätze für Masthähnchen beschränkt.

 

Die Masthähnchenställe MHS 2, MHS 3, MHS 4 und MHS 5 müssen geschlossenen Warmställen 
mit Lüftungsanlagen im Unterdruckverfahren nach DIN  18910 entsprechen.

 

Die Stallabluft der Masthähnchenställe MHS 2, MHS 3, MHS 4 und MHS 5 muss über zertifizierte 
Abgasreinigungseinrichtungen geführt werden, die eine dauerhafte Abscheideleistung für 
Ammoniak und Gesamtstaub von jeweils mindestens 70 % gewährleisten.

 

Die Stallabluft der Masthähnchenställe MHS 2, MHS 3, MHS 4 und MHS 5 ist so abzuleiten, dass 
ein ungestörter Abtransport mit der freien Luftströmung und eine ausreichende Verdünnung 
ermöglicht werden.

 

Die Ernährung der Tiere muss nährstoffangepasst sowie N-reduziert über eine 
Mehrphasen-Fütterung erfolgen.

 
 
9.1.3 Heizwerk
 

Als Brennstoff ist naturbelassenes Holz, z. B. in Form von Hackschnitzel, zulässig.
 

Die Gesamtfeuerungswärmeleistung aller Heizkessel des Heizwerks muss weniger als 1 MW 
betragen.
Die Abgase des Heizwerks sind entsprechend den Anforderungen der 1. BImSchV abzuleiten.

9.2 Schallschutz
9.2.1 Durch die Geräusche, die von der Hähnchenmasthaltung und dem Heizwerk auf dem 

Grundstück Fl.Nr. 550 sowie den geplanten Hähnchenmastställen auf den Grundstücken Fl.Nr. 
608 und 617/3 einschließlich des jeweiligen Fahrverkehrs ausgehen, sind im Hinblick auf die 
nächstgelegene Wohnnachbarschaft die Bestimmungen der Technischen Anleitung zum Schutz 
gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 (GMBI, S. 503) einzuhalten.         

9.2.2  Jeder der beiden Ablufttürme der Bestandsställe MHS 2 und MHS 3 muss im Mündungsbereich 
der 5 Einzelkamine in der Summe einen Schallleistungspegel von 86,6 dB(A) einhalten. Hierzu ist 
in je 4 der 5 Kamine mit einem Schallleistungspegel von jeweils 89,8 dB(A) ein 
Rohrschalldämpfer einzubauen, der eine Pegelminderung von mindestens 9,5 dB bewirkt. Der 
Ventilator des 5. Kamins darf einen Schallleistungspegel von 75 dB(A) nicht überschreiten.

9.2.3   Betreffend die Neubauställe MHS 4 und MHS 5 dürfen die Luftauslässe der zwei Ablufttürme 
beides Mal einen Gesamt-Schallleistungs¬pegel von 99 dB(A) nicht überschreiten 
(Schallleistungspegel von 90 dB(A) je Lüftungsventilator bei 8 Einzelkaminen je Stall). Von den 
Kaminwänden darf je Stall ein Schallleistungspegel von nicht mehr als 100 dB(A) ausgehen.

9.2.4  Der Fahrzeugverkehr und die Ladearbeiten im Zusammenhang mit der Entmistung der Ställe, die 
Abholung des Konviskats und der ASL-Lösung die Futteranlieferungen sowie die 
Hähnchenabholung bei den Stallungen MHS 2 und MHS 3 sind auf die Tagzeit von 06.00 Uhr bis 
22.00 Uhr zu beschränken.

10. Wasserwirtschaftliche Belange
10.1 Starkniederschläge

Die Rohfußbodenoberkante der geplanten Gebäude soll mindestens 25 cm über der
höchsten Geländeoberkante unmittelbar am Bauvorhaben liegen. Gebäude, die aufgrund der 
Hanglage ins Gelände einschneiden, sind bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu gestalten, 
dass infolge von Starkregen oberflächlich abfließendes Wasser nicht eindringen kann. Die 
Gebäude sind bis zu dieser Kote wasserdicht zu errichten (dies gilt auch für Zugänge, 
Installationsdurchführungen etc.). 

10.2 Hanglage des Plangebietes
Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes ist bei Starkregen mit wild abfließendem Wasser zu 
rechnen, das auch in Gebäude eintreten kann. Dadurch bedingt kann es zu flächiger Überflutung 
von Straßen und Privatgrundstücken kommen, ggf. auch mit Erosionserscheinungen. Eine 
wassersensible Gebäudeplanung wird empfohlen.
Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Baumaßnahmen kann der Abfluss des 
flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers und Schlamms gegebenenfalls so verändert 
werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führt. § 37 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) ist entsprechend zu berücksichtigen.

10.3 Niederschlagswasserbehandlung
Bei Einhaltung der Randbedingungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung
(NWFreiV) ist die Ableitung von unverschmutztem Niederschlagswasser genehmigungsfrei. 
Gemäß NWFreiV soll als primäre Lösung eine ortsnahe flächenhafte Versickerung über eine 
geeignete Oberbodenschicht angestrebt werden. Bei der Versickerung in das Grundwasser sind 
die "Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
das Grundwasser" (TRENGW) einzuhalten. Soll von den TRENGW abgewichen werden, ist ein 
Wasserrechtsverfahren durchzuführen. Zum Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
ein Gewässer ist die TRENOG zu beachten. 

10.4 Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Die Anlagen müssen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten und betrieben werden, 
dass eine nachhaltige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. 
Auf die Awsv wird verwiesen. 

11. Brandschutz
11.1 Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte, öffentliche Straßen und Wege erreichbar 

sein. Die Flächen für  die Feuerwehr auf den Grundstücken einschließlich ihrer Zugänge, 
Zufahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen müssen der BayBO in Verbindung mit der 
aktuellen DIN 14090 entsprechen.
Die Zufahrten, Aufstellflächen für die Feuerwehren des Objekts müssen von Seiten des 
Vorhabenträgers sichergestellt werden.
Die Zufahrten müssen nach den Vorgaben der Richtlinien über die "Flächen für Feuerwehr" 
in der aktuellen Fassung angelegt werden. Die Feuerwehrzufahrten müssen für Fahrzeuge 
mit 10 to Achslast ausgelegt sein. 
Die Feuerwehrzufahrten sind durch Schilder nach DIN 4066 augenfällig zu kennzeichnen und 
ständig freizuhalten.

11.2 Die Löschwasserversorgung erfolgt für den südlichen Teil über ein Löschwasserzisterne  mit 
200cbm, für den nördlichen Teilbereich über einen Unterflurhydranten
Sofern die geforderte Löschwassermenge in der erforderlichen Menge noch nicht zur Verfügung 
steht, ist eine Löschwasserzisterne/-teich nach Norm mit der erforderlichen Löschwassermenge 
vom Vorhabenträger zu bauen.

11.3 Die erforderlichen Feuerlöscher und deren Anbringung sind mit dem zuständigen 
Kreisbrandinspektor  abzustimmen.

11.4 Die Flucht- und Rettungswege sind nach den gültigen Richtlinien anzulegen; ebenso die 
Fluchtwegbeschilderung.

11.5 Vor Inbetriebnahme ist vom Vorhabenträger ein Einsatzplan für das gesamte Objekt in 
Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr zu erstellen.

12. Artenschutz
12.1 Vorkehrungen zur Eingriffsvermeidung

V1 Reptilien: Sicherung der Habitatqualität im Bereich des südlichen Vorkommens
Die festgesetzte Bepflanzung ist gruppenweise auszuführen, um einen Wechsel aus 
beschatteten und besonnten Bereichen herzustellen; zur Strukturanreicherung wird die 
Ergänzung durch 3 Totholz-/Reisighaufen empfohlen; ein Teil der Böschung (ca. 20%) sollte 
periodisch gemäht werden mit Abtransport des Mähguts
V2 Reptilien: Reptilienmanagement nördliches Vorkommen
Vergrämung von Reptilien durch regelmäßige Mahd des Eingriffsbereichs (ca. 2-wöchentlich) ab 
Ende März bis zum Ende des Abfangens. Die Mahd hat jeweils außerhalb der Aktivitätszeit von 
Reptilien zu erfolgen (in den frühen Morgenstunden bis spätestens 8:00 Uhr).
Abfangen und Umsiedeln ggf. verbliebener Reptilien aus dem Eingriffsbereich in die anzulegende 
CEF- Fläche; je nach Witterung ab April mit einer ausreichenden Anzahl an Abfangdurchgängen, 
so dass nach gutachterlicher Einschätzung das Tötungsrisiko nicht signifikant erhöht ist. Das  
Abfangen erfolgt ggf. unter Zuhilfenahme künstlicher Verstecke (Dachpappe ca. 1x1 m). Eine 
Rückwanderung wird durch Anlage eines Reptilienzauns verhindert: Vorgaben Zaun: Höhe 50cm, 
glatte Folie; nicht unterwanderbar (Zaun entweder 10 cm eingraben oder Folie unten umklappen 
und mit Sand/Erdmaterial vollständig verdichten); Zaun muss regelmäßig bis zum Ende der 
Baumaßnahme beidseitig frei gemäht und auf seine Funktionsfähigkeit überprüft werden.

5.4 Art der zu pflanzenden Bäume und Sträucher:
Sinngemäße Arterweiterung aus heimischen Bäumen und Sträuchern sind zulässig. 

5.4.1 Großkronige Bäume: (Pflanzqualität: Solitär oder Stammbusch 3xv StU 16-18)
Acer campestre – Feldahorn 
Acer platanoides – Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus – Bergahorn
Betula pendula – Birke
Fagus sylvatica – Rotbuche
Prunus avium – Vogelkirsche
Quercus robur – Stieleiche
Tilia cordata – Winterlinde

5.4.2 Kleinkronige Bäume: (Pflanzqualität: Solitär oder Stammbusch 3xv StU 16-18)
Acer campestre – Feldahorn
Carpinus betulus – Hainbuche
Sorbus aucuparia – Eberesche
Sorbus torminalis – Elsbeere
Sorbus aria – Mehlbeere
Malus in Arten und Sorten – Apfel
Pyrus in Arten und Sorten – Birne
Prunus in Arten und Sorten – Zwetschge
Prunus avium in Arten und Sorten – Kirsche

5.4.3 Sträucher auch für frei wachsende Hecken, als Heister. (Pflanzqualität: v. Str Hoe 60 - 100)
Carpinus betulus           – Hainbuche
Cornus mas – Kornelkirsche
Cornus sanguinea – Roter Hartriegel
Corylus avellana – Haselnuss
Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum – Gemeine Heckenkirsche
Prunus spinosa – Schlehe
Rhamnus frangula – Faulbaum
Rosa canina – Hecken-Rose
Salix in Arten – Sal-Weide         
Sambucus nigra – Holunder
Viburnum opulus – Wasser-Schneeball

5.4.4 Pflanzabstände
Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind folgende Grenzabstände für Pflanzungen 
einzuhalten. Im Übrigen wird auf die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (AGBGB) 
verwiesen.

Zu Nachbargrundstücken (Art. 47 AGBG)::
Mindestens 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern, sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
Mindestens 0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von max. 2,0 m

Zu Landwirtschaftlichen Flächen (Art. 48 AGBG):
Mindestens 4,0 m bei Bäumen über 2,0 m Wuchshöhe, wenn dadurch dessen wirtschaftliche 
Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichtes erheblich beeinträchtigt wird.

6. Wasserwirtschaftliche Belange
6.1 Informationen zu Hochwasser und Versickerungen

Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken ausdrücklich 
hingewiesen.
Hierzu möchten wir auf die Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu „Hochwasser- und 
Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ sowie die Empfehlung „Wassersensible 
Siedlungsentwicklung“ für ein klimaangepasstes Regenwassermanagement aufmerksam 
machen. Informationen unter: Wassersensible Siedlungsentwicklung (bayern.de)
Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. (weitere Informationen: 
www.elementar-versichern.de).
Wir raten dringend zu einer wassersensiblen Gebäudeplanung.

Zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas sowie um einen Beitrag zur Vorsorge vor 
Klimaänderungen zu leisten, sind Flachdächer sowie Garagen zu begrünen. Auf ausreichende 
breitflächige Verdunstungs- und Versickerungsanlagen ist im Sinne des Arbeitsblattes DWAA102 
zu achten.

7. Abfallbeseitigung
7.1 Vorgaben für die sachgerechte Lagerung und Entsorgung von Abfällen sind insbesondere im 

Rahmen des Betriebes der Hähnchenmaststallung und des Heizwerkes zu beachten. 

8. Artenschutz
8.1 Erforderliche Rodungen, Gehölzrückschnitte bzw. auf den Stock setzen von Gehölzen sowie 

Baufeldräumungen dürfen nur außerhalb der Brutzeit von Vögeln (1.10. – 28.02.) vorgenommen 
werden. Anderenfalls ist sicher zu stellen, dass keine brütenden Vögel oder andere geschützte 
Arten betroffen sind (z.B. durch ökologische Baubegleitung während der Baufeldräumung).

9. Nutzung erneuerbarer Energien, Nachhaltigkeit 
9.1 Dächer sind auf der Ost-, Süd- und Westseite mit einer Fotovoltaikanlage und einer 

angemessenen Anzahl Warmwasserkollektoren zu versehen. Vorschlag: Die Größe der 
Fotovoltaikanlage sollte mindestens ca. 4 bis 6 kWp je 100 qm Dachfläche betragen. Die 
Ausrichtung mindestens eines Gebäudes auf jedem Grundstück sollte so sein, dass eine 
optimale Nutzung der Sonnenenergie möglich ist. 

9.2 Es wird empfohlen ökologisch nachhaltige und regional erhältliche Baustoffe wie beispielsweise 
Holz, Dämmungen aus Naturfasern, etc. zu verwenden.

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen und textlichen
Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur Einsicht bereit
gehalten.

B. Hinweise durch Planzeichen

bestehende Flurgrenze

bestehende Flurnummer, hier z.B. 1037/1

bestehende Hausnummer, hier z.B. 18a

1037/1

18a

bestehendes Haupt / Nebengebäude / bauliche Anlage

K.1

A.4 Verkehrsflächen

SO
GRZ max. 0,8
GFZ max. 1,2
WH max. 6,0 m
FH max. 12,0 m

Kompensationsfläche mit Bezug zu textlicher Festsetzung C. 7.1.2 
Nr.2 hier Umwandlung von Acker in eine Heckenstruktur 
(Fläche bereits angelegt) 

K.2

Nutzungsschablone als Hinweis

maximal zulässige Firsthöhe, hier max. 12,0 mFH 12,0 m

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung 

"Sondergebiet Viehhaltungsanlage Höckmeier mit Heizwerk"
ist die Planzeichnung M 1:1000 vom maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

 

§ 2 Bestandteile der Satzung
Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung besteht aus:

1.      Planzeichnung (M 1:1000) mit zeichnerischem Teil und den planlichen und textlichen Festsetzungen

2.      Begründung vom 24.06.2025

3.      Umweltbericht vom 24.06.2025

4. Gutachten zur Luftreinhaltung: Immissionstechnisches Gutachten Nr. 1967-09_E01 vom Juni 2025 "Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Tierhaltung 

Höckmeier mit Heizwerk", Prognose und Beurteilung anlagenbezogener Geruchs-, Staub-, Ammoniak- und Stickstoffimmissionen sowie Beurteilung 

von Bioaerosolen, Hoock & Partner Sachverständige PartG mbB

Kompensationsfläche mit Bezug zu textlicher Festsetzung C. 7.1.4
Nr.4 hier Umwandlung von Acker in eine Salbei Glatthaferwiese 
(Fläche bereits angelegt) 

K.3

Gemeinde

Markt Wolnzach
Marktplatz 1
85283 Wolnzach

Feldweg öffentlich (außerhalb des Geltungsbereiches)

verbindlich zu pflanzender Einzelbaum gemäß Artenliste D 5.4.1 und 
D 5.4.2  (Lage als Hinweis) Berücksichtigung der Festsetzung 6.1. ff

Wald

A.5 Landwirtschaft und Wald

private Grünfläche, hier Wiese mit extensiver Nutzung 

A.6 Grünflächen

Fläche mit Pflanzbindung (FPB), mit Nummerierung und Bezug zu 
textlicher Festsetzung 6.1 ff.

Verfahrensvermerke 
1. Der Markt Wolnzach hat in der Sitzung vom 24.06.2025 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss wurde am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht.  

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  
24.06.2025 hat in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx stattgefunden.  

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom  
24.06.2025 hat in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx stattgefunden.  

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx beteiligt.  

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx für die Dauer eines 
Monats öffentlich ausgelegt.  

6. Der Marktgemeinderat Wolnzach hat mit Beschluss des Marktrats vom xx.xx.xxxx
den Bebauungsplan in der Fassung vom xx.xx.xxxx als Satzung beschlossen.  

Wolnzach, den  ...................

Markt Wolnzach

........................................................................................ Siegel
Jens Machold, Erster Bürgermeister

7. Ausgefertigt 

................................................., den  ...................
Markt Wolnzach

........................................................................................ Siegel
Jens Machold, Erster Bürgermeister

8. Bekanntmachung:
Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 
........... Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird seit diesem Tag zu den 
ortsüblichen Dienstzeiten in den Amtsräumen des Marktes Wolnzach zu jedermanns 
Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die 
Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist 
hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB).
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 
Satz 4 BauGB). 

Wolnzach, den  ...................

Markt Wolnzach

........................................................................................ Siegel
Jens Machold, Erster Bürgermeister

Geltungsbereich Nr.1

Vorentwurf 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit int. Grünordnung 
mit Vorhabens- und Erschließungsplan
"Tierhaltung Höckmeier mit Heizwerk"

PRÄAMBEL
Der Markt Wolnzach erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 9, 10 und 12 des Baugesetzbuch in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch Gesetz vom 23. Juni 2023 (GVBl. S. 
250) durch § 4 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) und durch Art. 13a Abs. 2 des 
Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 371)  geändert worden ist
der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist" und 
Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch die 
§§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385, 586) geändert worden ist
diesen Bebauungsplan als  S a t z u n g. 

K.1

Ausgleichsfläche Nr.1
1:1000

7
02

Geltungsbereich Nr.2
Flurnummer 714 Gemarkung Eschelbach a.d.Ilm 

504

K.3

K.2

K.4
770qm

Ausgleichsfläche Nr.2, Nr.3 & Nr.4
1:1000

8
02

Geltungsbereich Nr.3
Flurnummer 504 Gemarkung Eschelbach a.d.Ilm

maximal zulässige Geschossflächenzahl, hier z.B. max. 1,2GFZ 1,2

12.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)
Anlage eines Ersatzhabitats im räumlich funktionalen Zusammenhang. Die Funktionalität des
Ersatzhabitats muss mit Vergrämungsbeginn gewährleistet sein. Gestaltung des Ersatzhabitats 
gemäß Lageplan und Schemaschnitt im Anhang und nachfolgenden Vorgaben:
Anlage eines Reptilienhabitats in Form eines Stein-/Totholz-Riegels. Das Ersatzhabitat muss
Versteckmöglichkeiten, Winterquartiere, Eiablageplätze sowie Nahrungshabitat beinhalten. Für 
den Stein-Totholz-Riegel gelten folgende Vorgaben:
- Aushub des Bodens auf einer Länge von ca. 10-15m und einer Breite von ca. 2m (Tiefe ca. 1m).
- Anlagern des Aushubs auf der sonnenabgewandten Seite (nördlich) und lückige
Strauchpflanzung mit niedrigen Dornensträuchern (z.B. Schlehe, Wildrose, Weißdorn) (ca. 6 Stk).
Ggf. Verfüllung mit einer dünnen Dränageschicht aus Kies
- Befüllen der Mulden mit Steinen. Zuerst sind grobe Steine (Körnergröße 20-40cm) in die 
Mulden zu füllen, die dann mit Steinen kleinerer Körnergröße bedeckt werden (Körnergröße ca. 
10- 20cm). Die Höhe der Riegel muss ca. 50-80cm betragen.
- Bedecken der Steinriegel mit Wurzelstöcken und Reisigmaterial (v.a. dornenreiches Material)
- Strukturelemente wie Totholz- und Steinhaufen sollten mit einem Sandkranz (ca. 1m Breite und
ca. 50cm Höhe) versehen werden. Hierzu den Oberboden entlang des Steinriegels auf der
sonnenzugewandten Seite (Süden) auf einer Breite von ca. 1m ca. 50cm abschieben und mit
einem Sandgemisch auffüllen. Teilweise mit Astmaterial locker bedecken (Deckungsmöglichkeit
bei der Eiablage)
- Um die Steinriegel sind sich entwickelnde Altgras- / Extensivwiesenbestände zu fördern.

Pflege:
Das Reptilienhabitat ist dauerhaft zu pflegen.
Es erfolgt eine Entbuschung bzw. Freistellen des Habitats je nach Wüchsigkeit jährlich bis 
spätestens alle 3 Jahre (Pflegezeitraum Oktober bis Februar). Der Gehölzschnitt kann als 
Totholzmaterial im Bereich des Habitats verbleiben. Es ist sicherzustellen, dass die 
Eiablageplätze (sandige Rohbodenstandorte) im Zeitraum April bis August besonnt sind. Ca. alle 
drei Jahre erfolgt eine Aufstockung der Totholzstrukturen auf den Steinriegeln.
Randbereiche um die Stein-Totholz-Riegel sind in einer Streifenbreite von beidseits 5 Metern als
Extensivwiese / Altgrasstreifen zu entwickeln (erste Mahd Mitte Mai auf 50% der Fläche, zweiter 
Schnitt im September/Oktober in der Restfläche - Mahdmosaik mit jeweiligem Belassen von 
Rückzugsbereichen)Auf eine reptilienschonende Mahd ist zu achten (Mahd in den frühen 
Morgenstunden vor 8 Uhr oder bei nasskalter Witterung).

D. HINWEISE DURCH TEXT:
1. Erschließung (Ver- und Entsorgung, inkl. Verkehr)
1.1 Trinkwasserversorgung
1.1.1 Sämtliche Bauvorhaben sind vor Fertigstellung an die zentrale Wasserversorgungsanlage des 

Wassserversorgers anzuschließen.

1.2 Löschwasserversorgung
1.2.1 Die Löschwasserversorgung ist derzeit durch die bestehende Löschwasserzisterne und -teich 

und das Trinkwassernetz gesichert.

1.3 Abwasserentsorgung
1.3.1 Sämtliche Bauvorhaben sind (sofern erforderlich) an die Abwasserbeseitigungsanlage 

anzuschließen oder werden der angrenzenden Biogasanlage (sofern zulässig) als 
Prozesswasser zugeführt. Es sind auch monolitische Sammelbehälter zulässig die bei Bedarf in 
der gemeindlichen Kläranlage entleert werden müssen.

1.4 Oberflächenwasserbeseitigung
1.4.1 Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt durch Ableitung, Versickerung und Verwertung als 

Prozesswasser in der Biogasanlage. 
1.4.2 Die geplanten Maßnahmen können durch wild abfließendes Wasser betroffen sein und bewirken 

selbst auch Veränderungen. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass es für die bestehende Bebauung 
wie auch für künftige Bebauung bei Starkniederschlägen zu keinen belästigenden Nachteilen 
kommt. Auf § 37 WHG wird hingewiesen.

1.4.3 Alle Bauvorhaben sind gegen Hang- und Schichtwasser zu sichern. Gegen ggf. auftretendes 
Schicht- bzw. Grundwasser ist jedes Bauvorhaben bei Bedarf zu sichern. 

1.4.4 Sofern die Anwendungsvoraussetzungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung 
NWFreiV vom 01.10.2008 erfüllt und die zugehörigen Technischen Regeln beachtet werden, sind 
derartige Anlagen zur Beseitigung von Niederschlagswasser genehmigungsfrei. 
Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen Flächen auf denen nicht 
mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, ist vorrangig über die belebte Bodenzone zu 
versickern. Die Technischen Regeln zur Versickerung sind zu beachten und ausreichende 
Flächen hierfür vorzusehen. Die gezielte Einleitung von Niederschlagswasser in oberirdische 
Gewässer ist erlaubnisfrei sofern die Anforderungen der TRENOG vom 17.12.2008 erfüllt sind. In 
den übrigen Fällen ist eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Pfaffenhofen zu 
beantragen.

1.4.5 Für Bauwasserhaltungen und Bauten im Grundwasser ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Diese ist rechtzeitig vor Baubeginn beim Landratsamt Pfaffenhofen

 zu beantragen. 

1.5 Elektrische Erschließung 
Auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und 
Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die darin aufgeführten 
VDE-Bestimmungen wird hingewiesen. 

1.6 Sparten
1.6.1 Die mit Erdbewegungen beauftragten Firmen sind anzuhalten, sich vor Beginn der Bauarbeiten 

über eventuell vorhandene Versorgungsleitungen bei den jeweiligen Sparten zu informieren

2. Immissionsschutz 
2.1 Durch die bestehende Landwirtschaft und den damit verbundenen Verkehr ist mit Geruchs-, 

Staub- und Lärmemissionen zu rechnen.
2.2 Mit dem Bauantrag oder Antrag auf Nutzungsänderung im Rahmen eines 

Baugenehmigungsverfahrens können von der Genehmigungsbehörde Immissionsgutachten 
verlangt werden.

2.3 Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Bauvorhaben im Einwirkungsbereich der 
Straßenemissionen befindet. Eventuell künftige Forderungen auf die Erstattung von 
Lärmsanierungsmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger können daher gemäß der 
Verkehrslärmschutzrichtlinien (VLärmSchR 97) durch den Eigentümer nicht geltend gemacht 
werden.

3. Altlasten/Boden
3.1 Die vorliegenden Böden sind durch Analytik zu bewerten (Schadstoffgehalt nach LAGA/DepV) 

und bei zulässigen Maßnahmen (z.B. Verfüllungen) zu verwerten oder ordnungsgemäß zu 
beseitigen (z.B. Erdaushubdeponie). Bei Ergebnissen über Z1.1 oder DK 0 ist die zuständige 
Abfallrechts-/Bodenschutzbehörde zu informieren.

3.2 Werden organoleptische Auffälligkeiten oder Störstoffe festgestellt, ist ebenso die zuständige 
Abfallrechts-/Bodenschutzbehörde zu informieren um die nächsten Schritte hinsichtlich 
Deklaration und weiterer Maßnahmen (Erkundung) festzulegen.

3.3 Auffüllmaßnahmen:  Es dürfen ausschließlich Böden aus der Region (d.h. Kommune oder im 
Umgriff der Flächen) oder analysierte Böden deren Zuordnungsklasse nach LAGA keine 
Verschlechterung darstellt (z.B. vorliegend LAGA Z 0 -> keine Auffüllung mit LAGA Z 1.1), 
Verwendung finden. Einzige Ausnahme stellt die Verwertung von aufbereitetem Bauschutt, 
(Recyclingmaterial), der die Anforderungen zum Boden- und Grundwasserschutz erfüllt, im 
Bereich der Gebäude und Verkehrsflächen dar. 

3.4 Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen (insbesondere 
des Mutterbodens nach § 202 BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige 
Unterboden getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen 
und einer möglichst hochwertigen Nutzung zuzuführen. Zu berücksichtigen sind hierbei die 
DIN 18915 und die DIN 19731. Wir bitten weiterhin das Merkblatt „Bodenkundliche Baubegleitung 
– Leitfaden für die Praxis“ des Bundesverbandes Boden e.V., sowie die Hinweise in der 
DIN 19639 zu beachten.

3.5 Stoffe für bauliche Anlagen
Es wird empfohlen, als Material für den Unter- und Oberbau von Straßen und Wegen anstatt Kies 
oder Schotter aufbereitetes und gereinigtes Bauschuttgranulat aus der Bauschuttverwertung zu 
verwenden. Das zu verwendende Material muss den Anforderungen und Gütebestimmungen 
den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für die einzu- 
haltenden wasserwirtschaftlichen Gütemerkmale bei der Verwendung von Recyclingstoffen im 
Straßenbau in Bayern“ - entsprechen. Darüber hinaus muss Bauschuttrecycling-Material die 
Z 1.1 - Werte der Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) - 
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen - einhalten. 

3.6 Schutz des belebten Oberbodens 
Bei Bautätigkeit sind Oberboden und Unterboden getrennt zu lagern. Folgende Maße sind für 
Oberboden-Mieten zur ausreichenden Sauerstoffversorgung einzuhalten: 
Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegrünung aus 
tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Ölrettich, Senf oder Raps bzw. frosthartem 
Inkarnatklee oder Winterraps anzusäen. Bei sämtlichen Oberbodenarbeiten ist die jeweils gültige 
Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke - zu beachten. 

4. Denkmalschutz
4.1 Gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes sind bei Erdarbeiten zu Tage 

kommende Keramik-, Metall- oder Knochenfunde umgehend der Unteren 
Denkmalschutzbehörde am Landratsamt oder dem Bayerischen Landesamt für  Denkmalpflege 
zu melden. 
Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 
Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben.  
Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal- 
schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 
Bei baulichen Veränderungen ist vorab zu prüfen, ob eine Erlaubnis nach Art. 7 
Denkmalschutzgesetz erforderlich sein kann.

5. Grünbereiche und Schutzzonen
5.1 Baumbestände sind während der Baumaßnahmen nach DIN 18920 und RAS LP 4 zu schützen.
5.2 Im Nahbereich von Ver- und Entsorgungseinrichtungen ist das Pflanzen tiefwurzelnder Bäume 

unzulässig. Bei Unterschreitung der Mindestabstände sind geeignete Schutzmaßnahmen (wie 
z.B. Schutzrohre) gemäß dem „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen“ vorzusehen.

5.3 Schutzzonenbereich für Kabel beträgt bei Aufgrabungen je 0,5 m rechts und links zur 
Trassenachse.

Kompensationsfläche mit Bezug zu textlicher Festsetzung C. 7.1.3 
Nr.3 hier Umwandlung von Acker in eine Streuobstwiese 
(Fläche bereits angelegt) 

K.3

A.10 Sonstige Planzeichen
Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

RegenrückhaltbeckenRRB

Teich Teich

Entwicklungs Saum- / Extensivwiesenstreifen als Nahrungsraum für die Zauneidechse

CEF-Maßnahme: Anlage eines Ersatzhabitats für die Zauneidechse

Reptilienzaun vom Beginn des Abfangens bis Bauende zu unterhalten

Optimierung Zauneidechsenlebensraum: Gehölzpflanzung in Gruppen
(statt in Reihe) 3 ergänzende Totholzhaufen

Bereich für Zauneidechsenvergrämung durch regelmäßige Mahd
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